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1. Einführung 
 
Das FFH-Gebiet 5514-302 ĂSpitzberg, Gackenberg, und Tongruben von Hintermeilingenñ 
wurde laut Standarddatenbogen aufgrund des 90 ha umfassenden, teilweise alten, als Fle-
dermaushabitat dienenden Waldmeister-Buchenwald sowie die Bedeutung der renaturier-
ten Tonabbaufläche für Amphibien ausgewiesen. 
 
Das FFH-Gebiet beherbergt eine Fülle von Lebensraumtypen und FFH-Anhang II-Arten, 
die durch die Grunddatenerhebung (GDE) benannt wurden und im folgenden Maßnah-
menplan, wo notwendig, beplant werden. 
 
In den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) sollen die Mitglieds-
staaten dafür Sorge tragen, dass der günstige Erhaltungszustand der Lebensraumtypen 
und Arten gewahrt bleiben und in Maßnahmenplänen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der FFH- 
Richtlinie (92/ 43 /EWG) festgelegt werden. Grundlage des Maßnahmenplanes bildet die 
Grunddatenerfassung durch Bioplan Marburg GbR aus dem November 2010. 
 
Die in diesem Plan dargestellten Maßnahmen sind geeignet den günstigen Erhal-
tungszustand der Natura 2000 Schutzgüter zu wahren oder wieder herzustellen. Eine 
Abweichung davon kann zu einer Verschlechterung des Gebietes führen. Damit zu-
sammenhängende Fragestellungen sollten daher grundsätzlich nur nach vorheriger 
Konsultation mit dem örtlichen Gebietsbetreuer gelöst werden. 
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1.1 Kurzinformation zum ĂSpitzberg, Gackenberg, und Tongruben von 
Hintermeilingenñ 

 
Land: Hessen 

Landkreis: Limburg-Weilburg 

Gemeinden: Beselich, Hadamar, Waldbrunn 

Örtliche Zuständigkeit: Regierungspräsidium Gießen ï Obere Naturschutzbehörde 

Forstamt Weilburg 

Größe: 154,36 ha 

FFH-Lebensraumtypen: 3150 natürliche eutrophe Seen 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

FFH-Anhang II Arten: Großes Mausohr Myotis myotis, 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii,  

Kammmolch Triturus cristatus,  

Arten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie (Brut-
vögel) 

Nicht untersucht 

Arten nach Artikel 4 Abs. 2 
Vogelschutzrichtlinie  

(Rastvögel) 

Nicht untersucht 

Naturraum: D39 Westerwald 

Höhe über NN: 260 m - 335 m 

Geologie: Olivinbasalt, devonische Sandsteinquarzite, tertiäre Tone, pleistozäne 
Lößlehmablagerungen 
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2. Gebietsbeschreibung 
 
2.1 Allgemeine Gebietsinformation (Kurzcharakteristik) 
 
Das FFH-Gebiet liegt zwischen den naturräumlichen Haupteinheiten D 39 ĂWesterwaldñ, 
und D 40 ĂLimburger Beckenñ. Das Gebiet ist stark geprägt von großflächigen Buchenwäl-
dern die auf flach- bis tiefgründigen Braunerden stocken.  
 
Klimatisch ist das Gebiet charakterisiert durch Jahresniederschläge von 750-800 mm und 
einer Jahresmitteltemperatur von 8,0° C. Dies deutet auf ein Übergangsklima von subatlan-
tisch nach subkontinental hin. 
 
Das Gelände liegt in Höhen von 260 m bis 335 m über NN. Im Gebiet finden sich viele ver-
schiedene geologische Ausgangssubstrate. Am Spitzberg: Olivinbasalt, am Gackenberg: 
devonische Sandsteinquarizte, tertiäre Tone im Bereich der Tongrube Maria und westlich 
davon Lößlehmablagerungen. 
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2.2 Übersichtskarte FFH-Gebiet ĂSpitzberg, Gackenberg und Tongruben Hintermeilingenñ 
 

 
(Quelle: Natureg FFH-Gebietsübersicht  
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2.3 Politische und administrative Zuständigkeiten 
 
Das FFH-Gebiet ĂSpitzberg, Gackenberg, und Tongruben von Hintermeilingenñ mit einer 
Fläche von 154,36 ha liegt im Landkreis Limburg-Weilburg und umfasst folgende Städte 
und Gemeinden:  

¶ Hadamar 

¶ Beselich 

¶ Waldbrunn 
 
Für die Sicherung des Gebietes als Teil des Netzes Natura 2000 und produktverantwortlich 
für diesen Maßnahmenplan ist die Obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium 
Gießen. 
Zuständig für die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist das Forstamt Weilburg. 
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2.5 Entstehung früherer und aktueller Landnutzungsformen 
 
Das Gebiet ist durch Tonabbau und forstliche Nutzung entstanden. 

 
2.6 Vorkommende Lebensraumtypen und FFH-Anhang-Arten 
 
Lebensraumtypen: 
 

¶ LRT 3150 natürliche eutrophe Seen (mit einer Vegetation des Magnopotamions 
 oder Hydrocharitions)  
 

¶ LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
 
FFH-Anhang II-Arten: 
 

¶ Großes Mausohr (Myotis myotis) 
 

¶ Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
 

¶ Kammmolch (Triturus cristatus) 
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3. Leitbild und Erhaltungsziele 
 
3.1 Leitbild 
 
Gebietsleitbild: 
 
Das FFH-Gebiet verfügt über einen hohen Anteil an alten und mächtigen Bäumen. Die 
Höhlenbäume werden forstlich nicht genutzt. Windwürfe und geschädigte Bäume werden 
nicht entnommen, so dass der Wald reich an stehendem und liegendem Totholz ist. 
Im Umfeld der Grube Maria befindet sich ein reich strukturierter Gewässerkomplex mit ei-
ner Vielzahl unterschiedlich großer und verschiedener alter Stillgewässer, die überwiegen-
de fischfrei sind, eine artenreiche Amphibienfauna und darüber hinaus auch artenreiche 
Wasserpflanzengemeinschaften (LRT 3150) beherbergen. Im Zuge der Rekultivierung der 
abgebauten Flächen werden ständig neue Pioniergewässer angelegt. Dadurch werden die 
Lebensraumbedingungen für den Kammmolch deutlich verbessert und neuer Lebensraum 
für Pionierarten wie Gelbbauchunke und Kreuzkröte geschaffen. Die extensive Grünland-
nutzung wird im derzeitigen Umfang beibehalten. (Quelle: GDE) 
 

3.2 Erhaltungsziele Lebensraumtypen 
 
LRT 3150 natürliche eutrophe Seen 
 

¶ Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  

¶ Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation 
und der Verlandungszonen  

¶ Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit den Landlebensräumen für die 
LRT-typischen Tierarten 

 
LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
 

¶ Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegendem 
Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren verschiede-
nen Entwicklungsstufen und Altersphasen 
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3.3 Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie 
 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 
 

¶ Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlen-
bäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat einschließlich lokaler Haupt-
flugrouten der Bechsteinfledermaus  

¶ Erhaltung ungestörter Sommer- und Winterquartiere  

¶ Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 
 

¶ Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und 
Höhlenbäumen, bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum 
und Jagdhabitat einschließlich lokaler Hauptflugrouten des Großen Mausohrs  

¶ Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland  

¶ Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere  

¶ Erhaltung ungestörter Sommer- und Winterquartiere  

¶ Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen 

 
 
Kammmolch (Triturus cristatus) 
 

¶ Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teil-
weise dauerhaft wasserführenden, krautreichen Stillgewässern  

¶ Erhaltung der Hauptwanderkorridore  

¶ Erhaltung fischfreier oder fischarmer Laichgewässer  

¶ Erhaltung strukturreicher Laub-und Laubmischwaldgebiete und / oder struktur-
reiche Offenlandbereiche in den zentralen Lebensraumkomplexen 
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3.4 Zielvorgaben für den Erhaltungszustand der FFH- Lebensraumty-
pen 

 

EU 
Code 

LRT LRT 
Ist 
 

LRT 
Soll  
2018 

LRT 
Soll 
2024 

LRT 
Soll 
langfristig 

3150 Natürliche eutrophe 
Seen 

B (0,26 ha) B B B 

9130 Waldmeister-
Buchenwald 
ha 

B (55,0 ha) 
C (23,0 ha) 
Gesamt: B 

B 
C 
Gesamt: B 

B 
C 
Gesamt: B 

B 
B 
Gesamt: B 

(Quelle: GDE ) 
 
 
 
 

3.5 Zielvorgaben für den Erhaltungszustand der Populationen für  
FFH Anhang II- Arten 

 

EU 
Code 

Art Population 
Ist 
 

Population 
Soll 
2018 

Population  
Soll  
2024 

Population  
Soll  
langfristig 

1324 Großes Mausohr B B B B 

1323 Bechsteinfledermaus B B B B 

1166 Kammmolch C C C B 
(Quelle: GDE ) 

 

3.6 Arten der Vogelschutzrichtlinie 
 
Im Untersuchungsgebiet wurden keine Untersuchungen zu den Arten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie durchgeführt. Jedoch muss davon ausgegangen werden, dass in die-
sem großen FFH-Gebiet Arten der Vogelschutzrichtlinie ihr Habitat besitzen oder es zur 
Nahrungssuche nutzen. Eine ornithologische Untersuchung wäre wünschenswert, um die 
betreffenden Arten und Bestandeshöhen ermitteln zu können. 
Aufgrund der Größe und der Struktur des FFH-Gebietes muss davon ausgegangen wer-
den, dass der Schwarzstorch zumindest als Nahrungsgast im Gebiet anzutreffen ist. 
 

3.7 Bemerkenswerte, nicht FFH relevante Biotoptypen 
 
01.400 Vorwald 
04.111 Rheokrene 
04.440 Temporäre Gewässer und Tümpel 
06.110  Frisches Extensivgrünland 

 
3.8 Kontaktbiotope des FFH-Gebietes 
 
entfällt 
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4. Beeinträchtigungen und Störungen 
 

4.1 Beeinträchtigungen und Störungen in Bezug auf die Lebensraum-
typen 

 (Quelle: GDE) 

EU-
Code 

FFH - LRT Art der Beeinträchtigungen und  
Störungen 

Störungen von au-
ßerhalb des FFH-
Gebietes 

3150 Natürliche eutro-
phe Seen 

¶ Bestände der Wasserpest ¶ Keine 

9130 Waldmeister-
Buchenwald 

¶ Keine ¶ Keine 
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4.2 Beeinträchtigungen und Störungen in Bezug auf die Arten des 

Anhanges II 
 

(Quelle: GDE) 
 

EU-
Code 

FFH Anhang II- Art Art der Beeinträchtigungen und  
Störungen 

Störungen von 
außerhalb des 
FFH-Gebietes 

1324 Großes Mausohr ¶  ¶ Keine 

1323 Bechsteinfleder-
maus 

¶ Mangel an natürlichen Baumhöh-
lenquartieren 

¶ B 49 

1166 Kammmolch ¶  ¶ Keine 
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5. Maßnahmenbeschreibung 
 

5.1 Maßnahmenstruktur 
 

Die Maßnahmen (Code-Nr.) sind im Planungsjournal aufgezeigt und werden wie 
folgt kurz beschrieben. 

 
Maßnahmentyp 1: 
Beibehaltung und Unterstützung der ordnungsgemäßen Land-, Forst- oder Fische-
reiwirtschaft außerhalb der LRT- und Arthabitatflächen 

 
Maßnahmentyp 2 (Erhaltungsmaßnahmen): 
Maßnahmen, die zur Gewährleistung eines aktuell sehr guten/ guten Erhaltungs-
zustandes für LRTen oder Arten erforderlich sind (A/B erhalten) 
  
Maßnahmentyp 3 (Erhaltungsmaßnahmen): 
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands von 
LRTen und Arten bzw. deren Habitaten, wenn der Erhaltungszustand aktuell un-
günstig ist (C > B) 

 
Maßnahmentyp 4 (Entwicklungsmaßnahmen): 
Maßnahmenvorschläge zur Entwicklung von LRTen und Arten bzw. deren Habita-
ten von einem aktuell guten zu einem hervorragenden Erhaltungszustand (B > A) 

 
Maßnahmentyp 5 (Entwicklungsmaßnahmen): 
Maßnahmenvorschläge zur Entwicklung von nicht LRT- Flächen zu zusätzlichen 
LRT- Flächen oder zur Entwicklung von zusätzlichen Habitaten, sofern das Poten-
tial des Gebietes dies zulässt oder erwarten lässt (Biotoptyp > LRT/Arthabitat) 

 
Maßnahmentyp 6: 
Maßnahmen nach NSG-Verordnung oder sonstige Maßnahmen 
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5.2 Maßnahmenbeschreibung und graphische Darstellung 

 
Maßnahmentyp 1: 
 
Beibehaltung der Nutzung (außerhalb LRT) 

 

16.04  Ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
 

  
 (markierte Flächen unterliegen keiner Nutzungseinschrkung) 
 






























